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Förderungen & Zuschüsse 
 
 Die Gemeinde Bad Blumau gewährt folgende   

Förderungen und Zuschüsse in verschiedenen Bereichen: 
 
 

Familien, Sozial- und Gesundheitsförderungen 
 

▪ Geburtenbeihilfe: Familien können sich über Bad Blumauer Gutscheine im Wert von 
€ 200,- freuen (werden per Post zugeschickt) 
 

▪ Schulstartgeld: € 100,- für alle Schulanfänger (Eltern werden mittels Brief verständigt) 
 

▪ Veranstaltungen Volksschule Bad Blumau: Alle Volksschulkinder erhalten bei 
Durchführung schulischer Veranstaltungen eine jährliche Förderung in Höhe von € 22,- 
pro Kind, wenn dieses den Hauptwohnsitz in der Gemeinde hat. 
 

▪ Fahrtkostenzuschuss für Schüler- & StudentInnen: 100,- pro Semester (ab der 9. 
Schulstufe) für alle unter 30 Jahre, welche den Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben. 
Die Antragstellung kann bis zu 3 Wochen nach Semesterschluss erfolgen. Ein Studien- 
oder Schulnachweis ist vorzulegen. 
 

▪ Absolventen: Jeder Absolvent mit einem Berufs-, Lehr- oder Studienabschluss oder 
Matura, kann nach Vorlage des Abschlussdekretes im Gemeindeamt Bad Blumauer 
Gutscheine im Wert von € 40,- abholen. Wenn es gewünscht wird, wird von Seiten der 
Gemeinde in der Gemeindezeitung gratuliert (auch mit Foto des Absolventen). 
 

▪ Bauabgabe: Bauwerber erhalten 50% der fristgerecht einbezahlten Bauabgabe als 
Förderung refundiert. Die maximale Förderung beträgt € 5.000,- und wird für alle 
Baubewilligungen für Neu-, Um- und Zubauten ausbezahlt. 
 

▪ Kanalisationsbeitrag: Wenn bei Einfamilienhäusern der Kanalisationsbeitrag zur 
Gänze binnen 14 Tagen ab Zustellung der Baubewilligung einbezahlt wird, werden 
seitens der Gemeinde 10 % Skonto gewährt. 
 

▪ Therme Bad Blumau: ermäßigter Eintritt mit Einheimischen Karte – für alle mit 
Hauptwohnsitz in der Gemeinde – Karte erhältlich im Tourismusbüro! Mitzubringen 
Passfoto und Meldebestätigung 
 

 

Umwelt-Förderung 
 

▪ Tausch auf Holzheizung: 50% der Landesförderung – max. € 1.000,- 
 
Anzusuchen im Bauamt der Gemeinde Bad Blumau! 
 
Folgende Unterlagen werden dafür benötigt: 

▪ Inverkehrbringungsprotokoll 
▪ Landeszusage 
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